Ökumenischer Meilenstein von höchster Bedeutung: Konfessionelle Kooperation im RU

Viele haben mitberaten und mitentschieden an der Vereinbarung der vier großen Kirchen in Baden-Württemberg zur konfessionellen Kooperation im Religionsunterricht an allgemein bildenden Schulen. Drei Monate länger als geplant dauerte es bis zur Unterzeichnung am 1. März 2005. Angestrebt wird, „ein vertieftes Bewusstsein der eigenen Konfession zu schaffen, die ökumenische Offenheit der Kirchen erfahrbar zu machen und den Schülerinnen und Schülern beider Konfessionen die authentische Begegnung mit der anderen Konfession zu ermög​lichen”. Bemerkenswert ist: Wenn Schülerinnen und Schüler im Rahmen des konfessionell kooperativ erteilten Religionsunterrichts z. B. von einer evange​lischen Lehrkraft unterrichtet werden, so anerkennt die katholische Kirche diesen RU als katholischen RU gemäß GG Art 7,3. Das Gleiche gilt selbstver​ständlich auch umgekehrt.

Die Zeit ist knapp bemessen, wenn man schon im Schuljahr 2005/2006 von dieser neuen Möglichkeit Gebrauch machen möchte. Denn zunächst müssen sich die Fachkonferenzen ev. und kath. Religion informieren, beraten und ohne Gegenstimme dafür votieren. Erst dann kann die Schulleitung einen An​trag stellen, über den – im Falle der Befürwortung durch die örtlichen kirchlichen Stellen – von den kirchlichen Oberbehörden entschieden wird. Danach werden die betroffenen Lehrkräfte eingeladen zu einer eintägigen, einführenden Fortbildung. 

Die Vereinbarung und die schulartspezifischen Papiere finden Sie im Downloadbereich von www.rpi-baden.de. Unter den entsprechenden Schul​arten werden nach und nach Planungshilfen eingestellt. 

(Herbert Kumpf)

